Allgemeine Geschaftsbedingungen (AGB)

-flr Unternehmer-

der Firma Dr. Brill Regulatory Services GmbH - Griitzmiihlenweg 44 - DE - 22339 Hamburg

§ 1 Geltungsbereich

Soweit nichts anderes individuell vereinbart worden ist, gelten
die nachstehenden Allgemeinen Geschéftsbedingungen fiir
alle Leistungen, Lieferungen und Angebote der durch die
Firma Dr. Brill Regulatory Services GmbH, GritzmUhlenweg 44,
DE - 22339 Hamburg, E-Mail: info@brillregulatory.com
(nachfolgend: Fa. Dr. Brill Regulatory), gegeniiber ihren
Vertragspartnern. Diese gelten auch fir alle kinftigen
Geschéfte, soweit es sich um solche gleicher Art handelt.
Entgegenstehenden  bzw. von diesen  Allgemeinen
Geschéftsbedingungen  abweichenden  oder  diese
erganzenden Bedingungen des Vertragspartners wird hiermit
ausdriicklich widersprochen. Deshalb gelten ergénzende oder
abweichende  Allgemeine  Geschéftsbedingungen  des
Vertragspartners nur dann, wenn diese ausdriicklich mit der Fa.
Dr. Brill Regulatory vereinbart worden sind. Zu Anderungen
durch gesonderte Vereinbarung sind die Mitarbeiter der Fa. Dr.
Brill  Regulatory nicht bevollmachtigt. Eine  solche
Vereinbarung kann nur mit der Fa. Dr. Brill Regulatory selbst
geschlossen  werden. Erganzende oder abweichende
Allgemeine  Geschaftsbedingungen des Vertragspartners,
sowie Nebenabreden, Anderungen oder Erganzungen des
Vertrages zwischen der Fa. Dr. Brill Regulatory und dem
Vertragspartner bediirfen deshalb zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform.  Dies gilt auch fur die Aufhebung des
Schrifterfordernisses selbst.

§ 2 Vertragsschluss

Angebote der Fa. Dr. Brill Regulatory richten sich ausschlielich
an gewerbliche Kunden. Die Angebote der Fa. Dr. Brill
Regulatory sind freibleibend und unverbindlich. Auftrage des
Vertragspartners  gelten  nicht  vor  Abgabe  einer
Auftragsbestdtigung durch die Fa. Dr. Brill Regulatory, als
angenommen, es sei denn die Fa. Dr. Brill Regulatory gibt
durch die Leistungserbringung oder auf sonstige Weise
eindeutig zu erkennen, dass der Auftrag angenommen
worden ist. Aus der Auftragsbestatigung ergeben sich Inhalt
und Umfang der Auftragsausfiihrung durch die Fa. Dr. Brill
Regulatory.

Dr. Brill Regulatory behélt sich insoweit zur Erfiillung ihrer
vertraglichen Verpflichtungen gegenlber dem
Vertragspartner die Erteilung von Unterauftrdgen an andere
Labore/Institute/Berater (zukiinftig: Dritte) in Abstimmung mit
dem Vertragspartner vor. Soweit Dr. Brill Regulatory bei der
Auftragsausfiihrung Dritte einsetzen, ist sie zur sorgféltigen
Auswahl der Personen verpflichtet. Ein Vertragsverhéltnis
zwischen Vertragspartner und Dritter entsteht hierdurch nicht.
Die Ergebnisse  Dritter werden in den Zwischen-
/Abschlussberichten entsprechend gekennzeichnet.

§ 3 Leistungserbringung

wissenschaftlichen  Griinden (z. B. aufgrund  neuer
wissenschaftlicher  Erkenntnisse) sowie Anderungen der
gesetzlichen oder behérdlichen Vorschriften vor.  Der
Vertragspartner wird in diesem Fall tber die Anderung des
Leistungsumfangs informiert. Dr. Brill Regulatory ist berechtigt,
Mehraufwand, der aufgrund der Anderung  des
Leistungsumfangs entsteht, gesondert in Rechnung zu stellen
(siehe hierzu § 8 der AGB).

Terminvereinbarungen und Lieferfristen sind nur verbindlich,
wenn sie zwischen der Dr. Brill Regulatory und dem
Vertragspartner  ausdriicklich  schriftlich ~ als  verbindlich
vereinbart worden sind und verstehen sich als Termine, zu
denen die Leistungserbringung spatestens abgeschlossen ist.
Im Ubrigen erbringt die Dr. Brill Regulatory die vereinbarten
Leistungen innerhalb der markttblichen Fristen. Die Dr. Brill
Regulatory ist nicht verpflichtet, auf Werte oder Tatsachen
hinzuweisen oder Uber diese zu berichten, die auferhalb der
vom Vertragspartner vorgegebenen spezifischen Anweisung
bzw. allgemein anerkannter Gblicher Methoden sowie den
einschldgigen gesetzlichen behordlichen Vorschriften liegen.
Fest vereinbarte Fristen beginnen erst zu laufen, wenn der
Vertragspartner ~ seinen im  Einzelfall  bestehenden
Mitwirkungspflichten (vgl. § 4 dieser AGB) nachgekommen ist.
Erfolgen innerhalb einer Woche ab Zugang eines
Zwischenberichts  bzw. des  Abschlussberichts  beim
Vertragspartner keine schriftlichen Beanstandungen seitens
des Vertragspartners gegentber der Dr. Brill Regulatory, gilt die
Dienstleistung der Dr. Brill Regulatory als anerkannt, soweit sie
im Wesentlichen mangelfrei ist. Ist die Nichteinhaltung eines
Liefertermins auf hohere Gewalt, auf Arbeitskdmpfe, oder
sonstige Ereignisse, die auflerhalb des Einflussbereichs der Dr.
Brill Regulatory liegen, zurtickzufihren, so verschiebt sich der
Liefertermin  angemessen. Das gilt auch, wenn diese
Behinderungen wahrend des Verzugs eingetreten sind

§ 4 Pflichten des Vertragspartners

Dr. Brill Regulatory erbringt im Rahmen des Auftrages
beratende und unterstltzende Leistungen
(,Beratungsleistungen”) nach den Anweisungen des
Vertragspartners sowie in Abstimmung mit diesem. Die
Beratungsleistung ergibt sich aus dem Auftrag des
Vertragspartners. Die Beratungsleistung richtet sich im
Wesentlichen auf die Beratung und Betreuung des
Auftraggebers im regulatorischen und wissenschaftlichen
Bereich.

Soweit nicht anders ausdriicklich schriftlich abweichend
vereinbart, schuldet die Dr. Brill Regulatory insoweit nicht die
Erbringung eines Werkes. Dem Vertragspartner ist bewusst,
dass ein Erfolg von der Dr. Brill Regulatory nicht geschuldet ist.
Bei der Auftragsausfiihrung ist die Dr. Brill Regulatory, soweit
nicht anderweitig schriftlich vereinbart, weisungsfrei. Dies gilt
sowohl fiir die Art und Weise der Leistungserbringung, als
auch fir Arbeitszeit und Arbeitsort. Sofern die personliche
Anwesenheit eines Beraters der Dr. Brill Regulatory erforderlich
sein sollte, ist der Berater dort zur Leistungserbringung
verpflichtet. Die Termine hierfir werden zwischen Dr. Brill
Regulatory und dem Vertragspartner abgestimmt. Die
Auftragsausfihrungen der Dr. Brill Regulatory erfolgen mit der
wissenschaftlichen  Sorgfalt nach besten Krdften unter
Zugrundelegung des neuesten Standes von Wissenschaft und
Technik sowie den einschldgigen gesetzlichen und
behordlichen Vorschriften in engem Kontakt mit dem
Vertragspartner. Die Dr. Brill Regulatory behdlt sich
Anderungen des Leistungsumfangs aus technischen oder

Der Vertragspartner hat die Beratungsleistungen der Dr. Brill
Regulatory durch angemessene Mitwirkungshandlungen zu
fordern. Er wird die erforderlichen Mitwirkungshandlungen auf
erstes Anfordern unverziglich erbringen.

Der Vertragspartner ist verpflichtet, soweit er hierzu aus
datenschutzrechtlichen oder anderweitigen
gesetzlichen/behordlichen Vorschriften nicht gehindert ist,
der Dr. Brill Regulatory sémtliche ihm vorliegenden/bekannten
Unterlagen/Informationen (hierzu gehoren ua.
Erkenntnisse/Untersuchungsergebnisse, Ergebnisse
vorheriger Projekte, Kontakte/Reaktionen zu bzw. von
offentlichen Stellen, juristische Bewertungen usw.), die zur
Ausfihrung des Auftrags notwendig sind, rechtzeitig,
spatestens jedoch bei Auftragserteilung zur Verfligung zu
stellen und ber die bisher eingeleiteten MaRnahmen/
Tatigkeiten zu informieren. Dariiber hinaus verpflichtet sich der
Vertragspartner die  Dr. Brill Regulatory auf etwaige
datenschutzrechtliche oder anderweitige

gesetzliche/behordliche Hinderungsgriinde einer
Informationsweitergabe hinzuweisen.

Soweit beim Vertragspartner ein Betriebsrat,
Gesamtbetriebsrat oder  Konzernbetriebsrat  (zukiinftig:

Betriebsrat) vorhanden ist, verpflichtet sich der Vertragspartner
gegentber der Dr. Brill Regulatory den Betriebsrat nach
MaRgabe der jeweils einschldgigen Beteiligungsrechte des
Betriebsrats rechtzeitig in den Auftrag mit einzubeziehen.
Etwaige Verzogerungen bei der Auftragsausfiihrung aufgrund
mangelhafter Beteiligung des Betriebsrats gehen zu Lasten des
Vertragspartners.

§ 5 Mangelhaftung und sonstige Haftung

Die Haftung der Dr. Brill Regulatory, ihrer gesetzlichen Vertreter
und Erfiillungsgehilfen aus Pflichtverletzungen und Delikt ist
auf Vorsatz und grobe Fahrldssigkeit beschrankt. Bei
Verletzung vertragswesentlicher Pflichten (dies sind solche
Pflichten, deren Erfiillung den Vertrag pragt und auf die der
Vertragspartner vertrauen darf) haften die Dr. Brill Regulatory,
ihre gesetzlichen Vertreter und Erflllungsgehilfen auch bei
leichter Fahrldssigkeit, jedoch der Hohe nach beschréankt auf
den bei  Vertragsschluss  vorhersehbaren und
vertragstypischen Schaden. Die Dr. Brill Regulatory ist fur
Schaden bis zu einer Hoéhe von € 3.000.000-
haftpflichtversichert. Die Dr. Brill Regulatory haftet nicht fur

verspatete, teilweise oder vollstindig nicht erbrachte
Dienstleistungen, sofern dies direkt oder indirekt von
Ereignissen herriihrt, die auBerhalb der Kontrolle der Dr. Brill
Regulatory liegen (bspw. Verletzung der gem. § 4 dieser AGB
bestimmten  Pflichten  des  Vertragspartners).  Diese
Haftungsausschlisse und Begrenzungen gelten weder im Fall
der Ubernahme einer Garantie durch die Dr. Brill Regulatory,
noch fir Schaden an Leben, Korper oder Gesundheit, noch fiir
zwingende gesetzliche Haftungsanspriiche.

Von Schadensersatzanspriichen Dritter, die im ursachlichen
Zusammenhang mit dem Auftrag entstehen, und die tber die
Haftung der Dr. Brill Regulatory bzw. seiner Erfiillungs- und
Verrichtungsgehilfen  gemdl3  vorstehender  Regelung
hinausgehen, stellt der Vertragspartner die Dr. Brill Regulatory
und seine Erflllungs- und Verrichtungsgehilfen frei. Dr. Brill
Regulatory verpflichtet sich etwaige eigene auftragsbezogene
Schadensersatzanspriiche  gegenliber Dritten an  den
Vertragspartner abzutreten. Der Vertragspartner hat innerhalb
von 30 Tagen nach Entdeckung der schadensbegriindenden
Umsténde diese schriftlich gegentiber der Dr. Brill Regulatory
anzuzeigen. Schadensersatzanspriiche aus Pflichtverletzung
verjdhren innerhalb von 12 Monaten gerechnet ab dem
gesetzlichen Verjdhrungsbeginn.

Erbringt Dr. Brill Regulatory die ihr obliegende Leistung nicht,
nicht mit dem Eintritt der Félligkeit oder nicht wie geschuldet,
kann der Vertragspartner nur dann Schadensersatz statt der
Leistung verlangen, wenn er der Dr. Brill Regulatory erfolglos
eine angemessene Frist zur Leistung mit der Erkldrung
bestimmt hat, dass er die Annahme der Leistung nach dem
Ablauf der Frist ablehne.

§ 6 Vergiitung, Falligkeit und Verzug

Die Vergutung der Fa. Dr. Brill Regulatory ergibt sich, sofern
nicht eine gesonderte Vereinbarung getroffen wird, aus den
jeweils zwischen der Fa. Dr. Brill Regulatory und dem
Vertragspartner  vereinbarten  Preisen. Die  vereinbarte
Vergiitung deckt insoweit grundsatzlich alle von der Fa. Dr. Brill
Regulatory vertragsgemdl3 zu erbringenden Leistungen ab,
einschlieflich  der erforderlichen  Vorbereitungs-  und
Nebenarbeiten. Nicht umfasst sind von der Fa. Dr. Brill
Regulatory tbernommene Kosten und Aufwendungen und
die in diesen Allgemeinen Geschaftsbedingungen jeweils
bezeichneten weiteren Kosten, die vom Vertragspartner zu
erstatten sind (zusatzlicher Aufwand, Ricksendung). Soweit
nach Auftragserteilung auf Verlangen des Vertragspartners
Anderungen oder erganzende Arbeiten erfolgen, kann der
zusétzliche Aufwand gesondert berechnet werden. Dr. Brill
Regulatory rechnet seine Leistungen, soweit nicht anders
vereinbart, monatlich ab. Dies gilt nicht fir in Auftrag
gegebener Leistungen Dritter. Leistungen Dritter konnen
sofort nach Anfall in Rechnung gestellt werden.

Ebenfalls nicht umfasst von der vereinbarten Vergiitung sind
Reisekosten, Spesen und Barauslagen, die gesondert
abgerechnet werden. Reisekosten und Spesen der Dr. Brill
Requlatory werden, soweit nicht anders vereinbart, nach
Aufwand abgerechnet. Fir eine Geschéftsreise bei Benutzung
des eigenen Kraftfahrzeugs werden fiir jeden gefahrenen
Kilometer Fahrtkosten i. H. v. € 0,50 abgerechnet. Fliige
innerhalb  Europas erfolgen in der Economy-Class. Bei
Interkontinentalfligen kann nach Ermessen der Dr. Brill
Regulatory statt der Economy-Class Business-Class gewahlt
werden.

Alle Rechnungen sind, soweit in den Rechnungen kein
gesonderter Zeitpunkt ausgewiesen ist, innerhalb von 14
Tagen ab Rechnungsdatum féllig und vollstandig, ohne Abzug
von Skonto und Rabatt durch Uberweisung auf das in der
Rechnung angegebene Bankkonto der Fa. Dr. Brill Regulatory
zu zahlen. Der Vertragspartner kommt mit der Zahlung
automatisch in Verzug, ohne dass es einer Mahnung oder
sonstiger weiterer Voraussetzung bedarf, wenn er nicht zu
dem in der Rechnung angegebenen Zeitpunkt zahlt oder, falls
eine solche Angabe nicht erfolgt ist, nicht innerhalb von 14
Tagen nach Rechnungsdatum zahlt. Zurickbehaltungs- und
Aufrechnungsrechte stehen dem Vertragspartner nur zu,
wenn seine Gegenanspriche rechtskraftig festgestellt oder
von der Fa. Dr. Brill Regulatory unbestritten sind. Die
Geltendmachung eines Zuriickbehaltungsrechts durch den
Vertragspartner ist ferner nur dann zuldssig, sofern es auf
demselben Vertragsverhaltnis beruht.
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§ 7 Stornierung

Die Beendigung eines laufenden Auftrags kann von beiden
Vertragsparteien nur einvernehmlich oder aus wichtigem
Grund herbeigefiihrt werden. Wird aus einem wichtigen
Grund gekiindigt, den Dr. Brill Regulatory zu vertreten hat,
steht Dr. Brill Regulatory nur die Vergitung der bis zur
Kiindigung erbrachten Leistungen zu. In allen anderen Fallen
behélt sich Dr. Brill Regulatory den Anspruch auf Freistellung
von etwaigen Anspriichen Dritter sowie den Anspruch auf das
vertraglich vereinbarte Honorar vor, letzteres jedoch unter
Abzug ersparter Aufwendungen.

§ 8 Auftragsergebnisse, Nutzungs- und Urheberrecht

Sémtliche zur Verfigung gestellten Inhalte werden dem
Vertragspartner nur fUr die vertraglich vereinbarten Leistungen
zur Verfiigung gestellt.

Die Dr. Brill Regulatory oder beauftragte Dritte behalten sich
Urheberrechte an erstellten  Gutachten, Priifberichten,
Analysen, Konzepte, Berichte, Marken oder Geschmacksmuster
und dhnlichen Liefergegenstédnden und Leistungsergebnissen,
an denen solche Rechte entstehen kénnen, ausdriicklich vor.

Der Vertragspartner erhdlt an den bei Durchfiihrung des
Auftrages  entstandenen  Liefergegenstanden und
Leistungsergebnissen und an den von der Dr. Brill Regulatory
evtl. darauf angemeldeten sowie ihr erteilten Schutzrechten
ein nicht ausschlieBliches, unentgeltliches und zeitlich
unbegrenztes Nutzungsrecht fiir den seinem Auftrag
zugrundeliegenden Anwendungszweck.

Die Einraumung eines ausschlieBSlichen, zeitlich unbegrenzten
oder begrenzten Nutzungsrechts fir an den bei Durchfiihrung
des Auftrages entstandenen Liefergegenstanden und
Leistungsergebnissen, bedarf einer gesonderten Vereinbarung
und erfolgt grundsatzlich entgeltlich.

Ausgenommen von dieser Regelung sind bei der
Durchfiihrung des Auftrages entstandene Gutachten und
Prifberichte, die  unmittelbar mit  Produkten oder
Dienstleistungen des Vertragspartners verkniipft sind. Fir
diese Gutachten und Prifberichte, die unmittelbar mit
Produkten oder Dienstleistungen des Vertragspartners
verknipft sind, erhélt der Vertragspartner ein ausschlie@Sliches,
unentgeltliches und zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht fiir
den seinem Auftrag zugrunde liegenden Anwendungszweck.
Soll im Rahmen einer Zusammenarbeit eine gemeinsame
wissenschaftliche Publikation veréffentlicht werden (bspw. in
Fachzeitschriften, im Rahmen von Fortbildungen oder
Vortragen auf Kongressen), so sind die Vertragsparteien nur
nach vorheriger Zustimmung und entsprechender schriftlicher
Bestdtigung des  Vertragspartners  dazu  berechtigt,
Auftragsergebnisse  zu  verdffentlichen. Im  Fall  der
Veréffentlichung ohne die erforderliche Zustimmung ist die
jeweils andere Vertragspartei berechtigt, entsprechende
Unterlassungs-/Schadensersatzanspriiche (ggfs. gerichtlich,
im Eilverfahren) gegen den Vertragspartner geltend zu
machen.

§ 9 Geheimhaltung

der Vertragspartner im Zeitpunkt der Einleitung eines
gerichtlichen Verfahrens keinen allgemeinen Gerichtsstand in
der Bundesrepublik Deutschland hat. Fir diese Allgemeinen
Geschéftsbedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung
zwischen der Fa. Dr. Brill Regulatory und dem Vertragspartner
gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

Zur Beilegung aller Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang
mit  diesem  Vertrag werden die Parteien ein
Mediationsverfahren (qualifizierte Schlichtung) durchfiihren.
Das Mediationsverfahren beginnt mit dem Zugang der
schriftlichen Aufforderung eines Vertragspartners an den
anderen Vertragspartner, gemeinsam ein solches Verfahren
durchzufiihren  (,Mediationsantrag”). Kénnen sich die
Vertragspartner nicht innerhalb von zwei Wochen nach
Zugang des Mediationsantrags auf einen Mediator (Schlichter)
einigen, wird dieser von der Hamburger Mediationsstelle ftr
Wirtschaftskonflikte nach Aufforderung durch eine Partei
bestimmt. Eine Beschreitung des Rechtswegs ist erst zuldssig,
wenn eine Partei oder der Mediator die Mediation schriftlich
fur gescheitert erklart hat. Die Erkldrung ist erst zuldssig, wenn
eine erste gemeinsame Verhandlung mit dem Mediator
stattgefunden hat oder wenn seit dem Mediationsantrag zwei
Monate verstrichen sind, ohne dass es zu einer ersten
Mediationssitzung  gekommen ist. Die Erkldrung muss
schriftlich  gegentiber der anderen Partei erfolgen.
Verjghrungs- und vertragliche Ausschlussfristen sind ab
Zugang des Mediationsantrags gehemmt. Die Hemmung
dauert bis zum letzten Kalendertag des Monats, in dem das
Scheitern der Mediation erkldrt wird. Ein gerichtliches
Eilverfahren oder die Klageerhebung zur Unterbrechung einer
gesetzlichen Ausschlussfrist bleibt jederzeit zuldssig.

§ 11 Anderungen der Allgemeinen Geschaftsbedingungen

Die Fa. Dr. Brill Regulatory behdlt sich vor, diese Allgemeinen
Geschaftsbedingungen, sofern dies nicht insgesamt zu einer
Umgestaltung des Vertragsgefiiges fuhrt, jederzeit und ohne
Nennung von Griinden zu é&ndem. Die geédnderten
Bedingungen werden dem Vertragspartner an die bekannte
Korrespondenzadresse spatestens zwei Wochen vor dem
Inkrafttreten zugesandt. Widerspricht ein Vertragspartner der
Geltung der neuen Allgemeinen Geschaftsbedingungen nicht
schriftlich innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach
Empfang der neuen Allgemeinen Geschéftsbedingungen,
gelten die gednderten Allgemeinen Geschéftsbedingungen
als angenommen. Die Fa. Dr. Brill Regulatory wird den
Vertragspartner in dem Anschreiben, welches die gednderten
Vertragsbedingungen enthalt, auf die
Widerspruchsmdglichkeit, die einzuhaltende Frist und deren
Bedeutung gesondert hinweisen.

§ 12 Salvatorische Klausel

Die Vertragspartner werden gegenseitig mitgeteilte und als
geheimhaltungsbediirftig erkldrte Informationen technischer
oder geschéftlicher Art wahrend der Dauer und fiir einen
Zeitraum von funf Jahren nach Beendigung des Auftrages
Dritten nicht zugédnglich machen. Dies gilt nicht fir
Informationen, die dem anderen Vertragspartner oder der
Offentlichkeit vor der Mitteilung bekannt oder allgemein
zuganglich waren oder der Offentlichkeit nach der Mitteilung
ohne  Mitwirkung oder Verschulden des anderen
Vertragspartners bekannt oder allgemein zugédnglich wurden
oder Informationen entsprechen, die dem anderen
Vertragspartner von einem berechtigten Dritten offenbart
oder zuganglich gemacht wurden oder von einem Mitarbeiter
des anderen Vertragspartners, der keine Kenntnis der
mitgeteilten Informationen hatte, selbstandig entwickelt
wurden. Dritte im Sinne dieser Geheimhaltungsabsprache sind
nicht Subunternehmer der Dr. Brill Regulatory, die von der Dr.
Brill Regulatory im Rahmen des Auftrages mit Teilleistungen
betraut und zur Geheimhaltung verpflichtet werden.

§ 10 Gerichtsstand und anwendbares Recht

Fir Vertragspartner, die Kaufmann im  Sinne des
Handelsgesetzbuches, ein Sffentlichrechtliches
Sondervermégen, oder eine juristische Person sind, ist
Hamburg (Land Hamburg) ausschlieBlicher Gerichtsstand fir
alle mit diesem Vertragsverhdltnis im Zusammenhang
stehenden Streitigkeiten. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn

Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieser
Allgemeinen  Geschdftsbedingungen  unwirksam  oder
undurchfiihrbar sein, soll die Wirksamkeit der Ubrigen
Bestimmungen dadurch nicht bertihrt  werden. Die
unwirksame oder undurchfiihrbare Bestimmung soll durch
diejenige wirksame bzw. durchfihrbare Bestimmung ersetzt
werden, die der unwirksamen oder undurchfiihrbaren
Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am
nachsten kommt. Gleiches gilt fir eventuelle Regelungslicken.

Dr. Brill Regulatory Services GmbH

Hamburg, den 01.04.2024



	-für Unternehmer-
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Vertragsschluss
	§ 3 Leistungserbringung
	§ 4 Pflichten des Vertragspartners
	§ 5 Mängelhaftung und sonstige Haftung
	§ 6 Vergütung, Fälligkeit und Verzug
	§ 7 Stornierung
	§ 8 Auftragsergebnisse, Nutzungs- und Urheberrecht
	§ 9 Geheimhaltung
	§ 10 Gerichtsstand und anwendbares Recht
	§ 11 Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
	§ 12 Salvatorische Klausel

